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Unterstützerkreis für Familie Yilderim

z.Hd. Herrn

Jürgen Rathmann Am Petersberg 10 56070 Koblenz

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

10.10.2006

Unsere Hausanschrift:
Ludwig-Erhard-Str. 2 56073 Koblenz

Unsere nächstgelegene Bushaltestelle ist: Ludwig-Erhard-Straße

Koblenz

31/V/01/20.52
23.10.2006

Auskunft erteilt: Herr Schäfer 2: 0261/129-4652 Fax:
0261/129-4620

Unser Zeichen

Betrifft:  Aufenthalt der türkischen Familie Ali Yilderim

Sehr geehrter Herr Rathmann,

sehr geehrte Damen und Herren des Unterstützerkreises,

bezugnehmend auf das uns überbrachte Schreiben der Kirchengemeinde vom 10.10.2006 hinsichtlich des Kirchenasyls der Familie Yilderim, teilen wir mit, dass die Ausländerbehörde und auch das Innenministerium sowie letztlich auch der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz strikt an die im Asylverfahren getroffenen Entscheidungen gebunden sind und keine eigene Prüfungskompetenz besitzen.

Wie Ihnen bereits aus vorangegangenen Schreiben und Gespräche mitgeteilt wurde, liegen auch die Voraussetzungen aus humanitären Gründen nach § 25 Abs. 5 AufenthG bei der Familie Yilderim nicht vor. Daran hat sich auch bisher nichts geändert.

Soweit von den betroffenen ausreisepflichtigen Kindern unter Berufung auf Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention ein Abschiebehindernis geltend gemacht wird, haben die Verwaltungsgerichte sogar eine zwangsweise Rückführung als zulässig angesehen, wenn die unbegleiteten Minderjährigen im Herkunftsland ihren sorgeberechtigten Eltern oder Verwandten übergeben werden oder ihre Unterbringung und Versorgung anderweitig durch dortige Behörden sichergestellt wird. Umso mehr gilt dies, wenn Minderjährige im Familienverband in das Herkunftsland zurückgeführt werden sollen. Im Hinblick auf die UN-Kinderrechtskonvention ergibt sich somit kein Bleiberecht für Familie Yilderim.

Da sich auch die Härtefallkommission des Landes Rheinland-Pfalz intensiv mit dem Fall befasst hat, ein Härtefallersuchen jedoch nicht gestellt wurde, scheidet auch ein Aufenthaltsrecht nach 

§ 23a AufenthG. aus.

Auch im Hinblick auf eine anstehenden Bleibrechtsregelung auf der Innenministerkonferenz am 16./17.11.2006 ist anzumerken, das auch nach dem gegenwärtigen Stand der Beratungen nicht davon auszugehen ist, dass Fälle des Asylmissbrauchs (7 Asylanträge) von einer Bleiberechtsregelung begünstigt werden, wenn der Aufenthalt vorsätzlich hinausgezögert wurde.

Nach Lage der Dinge konnte zu keiner Zeit darauf vertraut oder auch nur gehofft werden, ein Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutschland zu erhalten.

In diesem Zusammenhang halten wir es für höchst problematisch, wenn unrealistische Rechtsauffassungen vertreten oder verbreitet werden, die den Betroffenen falsche Hoffnungen erwecken. Wir wären Ihnen deshalb sehr zu Dank verbunden, wenn auch Sie die Familie davon überzeugen könnten, ihre Weigerungshaltung aufzugeben und sich für eine freiwillige Ausreise, verbunden mit einer finanziellen Förderung aus dem Rückkehrprogramm des Landes Rheinland-Pfalz entscheiden könnten.

Wir bitten Sie sich diesbezüglich umgehend mit hiesiger Ausländerbehörde in Verbindung zusetzen.

Nur so könnten Sie damit in diesem Einzelfall einen wesentlichen Beitrag zu einem humanitären Vollzug des Ausländerrechts leisten.
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Mit freundlichen Grüßen 

Konten der Stadtkasse in Koblenz: Sparkasse Koblenz BLZ 570 501 20 Kto.-Nr. 240 , Landeszentralbank , Deutsche Bank Dresdner Bank Commerzbank
Landesbank Rheinland-Pfalz Volksbank Mittelrhein Bayerische Vereinsbank Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG Bank für Gemeinwirtschaft
Koblenzer Volksbank Postgiroamt Köln BLZ 370 100 50 Kto.-Nr 183 45-504 , Telefon-Sammel-Nr. (02 61) 12 90

